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Verordnung betreffend die Anstellungsbedingungen
der Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten
sowie der Assistentinnen und Assistenten
in der Kantonalen Verwaltung Basel-Stadt
Vom 13. Mai 2003

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, gestützt auf § 3 Abs. 1
des Personalgesetzes vom 17. November 19991) sowie auf § 1 Abs. 3 des
Lohngesetzes vom 18. Januar 19952), beschliesst:

i. allgemeines

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung regelt die Anstellungsbedingungen der Hilfs-
assistentinnen bzw. -assistenten in der Psychiatrischen Universitätskli-
nik, der Assistentinnen bzw. Assistenten der zahnmedizinischen Fach-
richtung sowie der Studienrichtungen Philosophisch-Historisch und
Philosophisch-Naturwissenschaftlich, welche sich auf Durchgangsposi-
tionen zwecks beruflicher Weiter- und Fortbildung befinden.
2 Diese Verordnung findet keine Anwendung auf Assistentinnen bzw.
Assistenten an den staatlichen Spitälern. Ausgenommen von diesem
Grundsatz sind die Psychiatrische Universitätsklinik sowie die Öffent-
lichen Zahnkliniken.
3 Soweit diese Verordnung nichts anderes bestimmt, finden auf dieAr-
beitsverhältnisse die Bestimmungen des Personalgesetzes vom 17. No-
vember 1999 Anwendung.

Assistentenkategorien

§ 2. Als Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten gelten Honorarpsycho-
loginnen bzw. -psychologen, welche noch keinen Studienabschluss auf-
weisen und im Stundenlohn arbeiten.

§ 3.Aufgrund ihrer durchExamina festgestelltenAusbildungwerden
folgende Assistentenkategorien unterschieden:
a) Assistentinnen bzw. Assistenten der zahnmedizinischen Fachrich-

tung sind Ärztinnen bzw. Ärzte der Zahnmedizin, die nach erwor-
benem Staatsexamen bzw. Doktorexamen an den Öffentlichen
Zahnkliniken eine Weiterbildung absolvieren.

b) Assistentinnen bzw. Assistenten mit Abschlussexamen wie Di-
plom, Lizentiat oder Doktorat der Philosophisch-Historischen
oder Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten.

1) SG 162.100.
2) SG 164.100.
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ii. entstehung und inhalt des arbeitsverhältnisses

Entstehung des Arbeitsverhältnisses

§ 4. Die Anstellung der Assistentinnen bzw. Assistenten erfolgt auf-
grund eines auf längstens ein Jahr befristeten schriftlichen Arbeitsver-
trages. Dieser endet grundsätzlich ohne Kündigung mit Ablauf der Be-
fristung. Der Arbeitsvertrag kann jeweils nach gegenseitiger Abspra-
che um ein weiteres Jahr verlängert werden, sofern die maximale An-
stellungsdauer gemäss § 5 nicht abgelaufen oder gemäss § 8 gekündigt
worden ist.
2 Die Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten werden mittels befristetem
Arbeitsvertrag auf längstens 2 Jahre angestellt. Eine Vertragsverlänge-
rung ist nicht möglich.

Dauer des Arbeitsverhältnisses

§ 5. Die Anstellungsdauer der Assistentinnen bzw. Assistenten soll
ohne besondere Gründe insgesamt fünf Jahre nicht überschreiten.
2 NachAblauf von fünf Jahren endet dasArbeitsverhältnis ohneweite-
res. Die Departementsvorsteherin bzw. der Departementsvorsteher
kann das Arbeitsverhältnis in Ausnahmefällen um 1 bis maximal 2
Jahre verlängern. Diese Kompetenz kann an die Anstellungsbehörde
delegiert werden.

Arbeitszeit

§ 6. Die tägliche Arbeitszeit der Assistentinnen bzw. Assistenten
richtet sich nach den für die kantonale Verwaltung geltenden Bestim-
mungen. Allfällige davon abweichende Regelungen der Öffentlichen
Zahnkliniken bzw. der Psychiatrischen Universitätsklinik gehen vor.
2 Angeordnete Überstunden sind unter Berücksichtigung der betrieb-
lichen Erfordernisse durch Gewährung entsprechender Freizeit auszu-
gleichen. Eine Barentschädigung wird nicht gewährt.
3 Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten werden nur stundenweise be-
schäftigt.

Vorsorge

§ 7.3) Die Assistentinnen bzw. Assistenten der zahnmedizinischen
Fachrichtung haben sich unmittelbar bei Stellenantritt definitiv für die
Versicherung bei der Vorsorgestiftung VSAO (Verband Schweizeri-
scher Assistenz- und Oberärzte) oder für den Eintritt in die Pensions-
kasse Basel-Stadt zu entscheiden.
2 Die Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten bzw. Assistenten der übri-
gen Fachrichtungen werden bei der Pensionskasse Basel-Stadt versi-
chert.

3) §§ 7, 9 und 10 in der Fassung des RRB vom 8. 1. 2008 (wirksam seit 1. 1. 2008).
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iii. kündigung des arbeitsverhältnisses

Kündigung

§ 8.Die Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses für Assistentinnen
bzw. Assistenten beträgt für beide Vertragsparteien einen Monat. Von
der ersten Vertragserneuerung an verlängert sie sich auf drei Monate.
2 Die Kündigungsfrist des Arbeitsverhältnisses für Hilfsassistentinnen
bzw. -assistenten beträgt für beide Vertragsparteien einen Monat.

iv. lohn

§ 9.4) Die Assistentinnen und Assistenten mit Abschlussexamen wie
Diplom, Lizentiat oder Doktorat der Philosophisch-Historischen oder
Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten oder mit einem an-
deren als äquivalent anerkannten Examen werden wie folgt entlöhnt
(Wert 1. Januar 2008):

Ansatz Bruttolohn/Jahr inkl.
13. Monatslohn

Im 1. halben Dienstjahr
(Jahresansatz) . . . . . . . . . . . . . . CHF 62'448 CHF 67'652.00
Im 2. halben Dienstjahr
(Jahresansatz) . . . . . . . . . . . . . . CHF 69'075 CHF 74'831.25
Im 2. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 75'594 CHF 81'893.50
Im 3. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 80'865 CHF 87'603.75
Im 4. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 84'339 CHF 91'367.25
Im 5. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 88'575 CHF 95'956.25

§ 10.5) Die Assistentinnen und Assistenten mit Doktor- bzw. Staats-
examen in Zahnheilkunde werden an den Öffentlichen Zahnkliniken
wie folgt entlöhnt (Wert 1. Januar 2008):

Ansatz Bruttolohn/Jahr inkl.
13. Monatslohn

Im 1. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 65'649 CHF 71'119.75
Im 2. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 75'405 CHF 81'688.75
Im 3. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 84'786 CHF 91'951.50
Im 4. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 92'205 CHF 99'888.75
im 5. Dienstjahr . . . . . . . . . . . . . CHF 95'499 CHF 103'457.25

4) § 9: Siehe Fussnote 3.
5) § 10: Siehe Fussnote 3.
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Anwendung des Lohngesetzes

§ 11. Den Assistentinnen bzw. Assistenten werden die denMitarbei-
tenden des Kantons Basel-Stadt zustehenden Kinder- und Unterhalts-
zulagen ausgerichtet.
2 Die sinngemässe Anwendung von § 24 des Lohngesetzes ist auf die
Weiterzahlung des Lohnes im Todesfall für die Dauer der massgebli-
chen Kündigungsfrist beschränkt.
3 Der Lohn wird entsprechend der für das übrige Staatspersonal gel-
tenden Regelung an die Teuerung angepasst.

Lohnfestsetzung

§ 12. Die Lohnfestsetzung der Assistentinnen bzw. Assistenten er-
folgt durch die zuständigen dezentralen Personaldienste.

Entlöhnung der Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten

§ 13.6) Die Hilfsassistentinnen bzw. -assistenten erhalten einen Stun-
denlohn von CHF 20.28 (Wert 1. Januar 2009) zuzüglich Ferienentschä-
digung von 9,24% (CHF 1.87) und Anteil 13. Monatslohn (CHF 1.85).
Total CHF 24.00. Dazu kommen allfällige Familien- sowie Unterhalts-
zulagen.

v. schlussbestimmungen

§ 14. Übersteigt der bisherige Lohnanspruch den Lohn gemäss den
Bestimmungen dieser Verordnung, so bleibt den Assistentinnen bzw.
Assistenten, welche vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung ange-
stellt wurden, der bisherige Lohn als Frankenbesitzstand erhalten, bis
gemäss den Bestimmungen dieser Verordnung eine frankenmässige
Besserstellung erfolgt.

§ 15. Alle Verträge, welche ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ser Verordnung abgeschlossen werden, unterstehen den Bestimmun-
gen dieser Verordnung.

§ 16.Diese Verordnung ist zu publizieren; sie wird per 1. Januar 2003
wirksam.7)

6) § 13 in der Fassung des RRB vom 17. 3. 2009 (wirksam seit 1. 1. 2009, publiziert
am 21. 3. 2009).

7) Publiziert am 10. 1. 2004.
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